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Musterformulierung: Betriebliches Rauchverbot

Rauchverbot

Liebe Mitarbeiter und Kollegen,

1.	Das Rauchen, auch von sog. E-Zigaretten, ist auf dem gesamten Betriebsgelände sowie in den Gebäuden grundsätzlich untersagt und lediglich an den dafür vorgesehenen und ge-kennzeichneten Stellen („Raucherecken“) erlaubt.

2. 	Jeder Mitarbeiter darf diese Raucherecken während der Pausen sowie vor Beginn oder nach dem Ende der Arbeitszeit aufsuchen.

3.	Das Aufsuchen der Raucherecken während der Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn hierdurch betriebliche Abläufe nicht verzögert, behindert oder gar gestoppt werden. Der jeweilige Vorgesetzte, Vorarbeiter oder Teamleiter ist zu informieren.

4.	Das Aufsuchen der Raucherecken stellt keine Arbeitszeit dar und wird nicht vergütet. Die Mitarbeiter haben hierfür die Zeiterfassung zu benutzen und sich aus- und einzustempeln.
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